
Teil A - Leistungsbausteine

AktualitätsGarantie

Leistungsverbesserungen, die wir bei neu abzuschließenden Ver-
trägen ohne Mehrbeitrag anbieten, gelten auch für Sie.

1. Was leistet die AktualitätsGarantie?

Wenn wir neue Versicherungsbedingungen für unsere Leistungs-
bausteine einführen, die ausschließlich Verbesserungen enthalten
und wir diese bei neu abzuschließenden Verträgen ohne Mehrbei-
trag anbieten, gelten die Verbesserungen ab deren Einführung au-
tomatisch auch für Sie. Dies betrifft Verbesserungen der Leistungs-
voraussetzungen, des Leistungsumfangs, der Leistungsausschlüs-
se oder der Leistungseinschränkungen.

2. Für welche Leistungsbausteine gilt die Aktuali-
tätsGarantie?

Die AktualitätsGarantie gilt für die von Ihnen abgeschlossenen
Leistungsbausteine. Welche Leistungsbausteine Sie abgeschlos-
sen haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

3. Wie erfahren Sie von den Verbesserungen der
Versicherungsbedingungen?

Wenn sich für Ihren Vertrag relevante Verbesserungen der Versi-
cherungsbedingungen ergeben, werden wir Sie hierüber informie-
ren. Unabhängig davon wenden wir die Verbesserungen im Scha-
denfall automatisch an.

4. Wann entfällt die AktualitätsGarantie für einen
Leistungsbaustein?

Die AktualitätsGarantie entfällt für den jeweils betroffenen Leis-
tungsbaustein
• wenn wir Verbesserungen bei neu abzuschließenden Verträgen

nur gegen einen Mehrbeitrag anbieten, oder
• wenn sich aus den neuen Versicherungsbedingungen nicht aus-

schließlich Verbesserungen ergeben.

Für Leistungsbausteine, die hiervon nicht betroffen sind, besteht
die AktualitätsGarantie fort.

Sollte die AktualitätsGarantie entfallen, werden wir Sie hierüber in-
formieren. Sie erhalten dann die Möglichkeit, zu entscheiden, ob
Sie Ihren Vertrag auf unser neues Produkt mit den neuen Versi-
cherungsbedingungen umstellen möchten.

Auch nach dem Entfallen der AktualitätsGarantie bleiben Ihnen die
bereits gewährten Verbesserungen für Ihre Leistungsbausteine er-
halten.
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